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Bekanntmachung
für Staatsangehörige der übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen

Union  (Unionsbürger) und der Bei-
trittsstaaten zur Wahl zum Europäi-
schen Parlament in der Bundesre-

publik Deutschland

Am 13. Juni 2004 findet die Wahl der
Abgeordneten des Europäischen Par-
laments aus der Bundesrepublik
Deutschland statt. An dieser Wahl
können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie
am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines
der übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union (einschl.
beigetretener Staaten) besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet
haben,

      3.  seit mindestens drei Monaten in
der Bundesrepublik Deutschland
oder in den übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union
(einschl. beigetretener Staaten)
eine Wohnung innehaben oder
sich mindestens seit dieser Zeit
sonst gewöhnlich aufhalten (auf
die Dreimonatsfrist wird ein auf-
einanderfolgender Aufenthalt in
den genannten Gebieten ange-
rechnet),

3. weder in der Bundesrepublik
Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der  Europäischen
Union (einschl. beigetretener
Staaten), dessen Staatsangehö-
rigkeit Sie besitzen, vom aktiven
Wahlrecht zum Europäischen
Parlament ausgeschlossen
sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der
Bundesrepublik Deutschland
eingetragen sind. Die erstmalige
Eintragung erfolgt nur auf An-
trag. Der Antrag ist auf einem

Formblatt zu stellen; er soll
bald nach dieser Bekanntma-
chung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach
dem 23. Mai 2004 (21. Tag vor
der Wahl) bei der zuständigen
Gemeindebehörde eingeht,
kann nicht mehr entsprochen
werden (§ 17a Abs. 2 der Euro-
pawahlordnung).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres
Antrages bei der Wahl am 13.
Juni 1999 in ein Wählerver-
zeichnis der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen wor-
den, so ist ein erneuter Antrag
nicht erforderlich. Die Eintra-
gung erfolgt dann von Amts we-
gen, sofern die sonstigen wahl-
rechtlichen Voraussetzungen
vorliegen.
Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum
oben angegebenen 21. Tag vor
der Wahl gegenüber der zu-
ständigen Gemeindebehörde
auf einem Formblatt beantra-
gen, nicht im Wählerverzeichnis
geführt zu werden. Dieser An-
trag gilt für alle künftigen Wah-
len zum Europäischen Parla-
ment, bis Sie erneut einen An-
trag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis stellen.

Sind Sie bei früheren Wahlen
(1979 bis 1994) in ein Wähler-
verzeichnis in der Bundesrepu-
blik Deutschland eingetragen
worden, müssen Sie für eine
Teilnahme an der Wahl einen
erneuten Antrag auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis stel-
len.

Nach einem Wegzug in das
Ausland und erneutem Zuzug in
die Bundesrepublik Deutschland
ist ein erneuter Antrag in das
Wählerverzeichnis erforderlich.
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Antragsformulare (Formblätter) sowie
informierende Merkblätter können bei
den Gemeindebehörden in der Bun-
desrepublik Deutschland angefordert
werden.

Für ihre Teilnahme als Wahlbewer-
ber ist u.a. Voraussetzung, dass Sie
am Wahltage

1. das 18.  Lebensjahr vollendet
haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union (einschl. beigetre-
tener Staaten) besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik
Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen
Union (einschl. beigetretener
Staaten), dem Sie angehören,
von der Wählbarkeit ausge-
schlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis oder mit den Wahl-
vorschlägen ist eine Versicherung an
Eides statt abzugeben über das Vor-
liegen der o.g. Voraussetzungen für
die aktive oder passive Wahlteilnahme.

Greiz, den 10. Februar 2004

Vogel
Kreiswahlleiter für die Europawahl
für den Landkreis Greiz

Information zur
Bekanntmachung

für Staatsangehörige der übrigen
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union  (Unionsbürger) und der Bei-
trittsstaaten zur Wahl zum Europäi-
schen Parlament in der Bundesre-
publik Deutschland

Die Anträge für die Eintragung in das
Wählerverzeichnis sind bei den Ge-
meindebehörden spätestens im Mo-
nat März 2004 erhältlich.

Greiz, den  10. Februar 2004

Vogel
Kreiswahlleiter der Europawahl
für den Landkreis Greiz
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Kreiswahlleiter der Wahlkreise Nr. 39
und 40 für die Wahl zum 4. Thüringer
Landtag des Freistaates Thüringen am
13. Juni 2004

Bekanntmachung
zur Einreichung von Wahlvorschlä-

gen für die Landtagswahl
 am 13. Juni 2004 in den Wahlkrei-

sen Nr. 39 und Nr. 40

I.

Gemäß § 30 Abs. 1 der Thüringer
Landeswahlordnung (ThürLWO)
fordere ich zur frühzeitigen Einrei-
chung von Wahlkreisvorschlägen
für die Landtagswahl am 13. Juni
2004 in den Wahlkreisen Nr. 39 und
40 auf.

Wahlkreisvorschläge können gemäß §
20 Abs. 1 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes (ThürLWG) von Parteien und
nach Maßgabe des § 22 ThürLWG von
Wahlberechtigten (andere Wahlkreis-
vorschläge) eingereicht werden.

II.

Parteien, die im Deutschen Bundestag
oder in einem Landtag seit deren letz-
ter Wahl nicht auf Grund eigener
Wahlvorschläge ununterbrochen ver-
treten waren, können als solche einen
Wahlkreisvorschlag nur einreichen,
wenn sie spätestens am 15. März
2004 bis 18.00 Uhr dem Landes-
wahlleiter ihre Beteiligung an der
Wahl schriftlich angezeigt haben und
der Landeswahlausschuss die Partei-
eneigenschaft festgestellt hat.

Die Anzeige muss den Namen und die
Kurzbezeichnung, unter denen die
Partei sich an der Wahl beteiligen wird,
enthalten und von mindestens 3 Mit-
gliedern des Landesvorstandes sowie
dem Vorsitzenden oder seinem Stell-
vertreter oder, wenn ein Landesver-

band nicht besteht, von den Vorstän-
den des nächstniedrigeren Gebiets-
standes, die im Wahlkreis liegen, per-
sönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein.

Die schriftliche Satzung und das
schriftliche Programm der Parteien
sowie ein Nachweis über die sat-
zungsgemäße Bestellung des Vor-
standes sind der Anzeige beizufügen.

III.
Einreichung der

Wahlkreisvorschläge

Wahlkreisvorschläge für die Wahl-
kreise Nr. 39 und 40 sind möglichst
frühzeitig, spätestens jedoch am  08.
April 2004 bis 18.00 Uhr  schriftlich
beim Kreiswahlleiter einzureichen.

Die Anschrift des Kreiswahlleiters lau-
tet:

Kreiswahlleiter für die Landtagswahlen
der Wahlkreise Nr. 39 und 40
Dr.-Rathenau-Platz 11
(Eingang und Posteinwurf über We-
berstraße 1)

07973 Greiz

IV.
Wählbarkeit und Ausschluss von

der Wählbarkeit

Wählbar sind alle Deutschen im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundge-
setzes, die am Wahltag
1. das 18. Lebensjahr vollendet

haben,
2. seit mindestens einem Jahr im

Wahlgebiet ihren Wohnsitz oder
Lebensmittelpunkt (§ 13 Satz 2
oder 3 ThürLWG) oder dauern-
den Aufenthalt haben,
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3. nicht nach § 17 ThürLWG von
der Wählbarkeit ausgeschlossen
sind.

Für die Entscheidung über die Wähl-
barkeit  von Personen, deren
Hauptwohnung außerhalb Thüringens
liegt, gilt § 13 Satz 3 und 4 ThürLWG
entsprechend mit der Maßgabe, dass
der Antrag spätestens am  10. März
2004 bei der Gemeinde am Ort der
Nebenwohnung zu stellen ist (Aus-
schlussfrist). Über den Antrag ent-
scheidet der Landeswahlleiter späte-
stens am 19. März 2004. Er gibt die
Entscheidung dem Antragsteller un-
verzüglich bekannt. Gegen die Ent-
scheidung kann der Antragsteller bin-
nen einer Woche nach Bekanntgabe
Beschwerde einlegen, über welche der
Landeswahlausschuss spätestens am
02. April 2004 entscheidet.

Nicht wählbar ist gemäß § 17 ThürLWG,
wer

1. nach § 14 des ThürLWG vom
Wahlrecht ausgeschlossen ist,

2. infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzt.

V.
Hinweise über den Inhalt und die
Form der Wahlkreisvorschläge

1.
Der Wahlkreisvorschlag soll nach dem
Muster der Anlage 9 zur ThürLWO
eingereicht werden.

Er muss enthalten:
1. Familiennamen, Vornamen, Be-

ruf oder Stand, Geburtsdatum,
Geburtsort und Anschrift der
Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen der Hauptwohnung oder
der Nebenwohnung
nach § 30 Abs. 2 ThürLWO des
Bewerbers,

2. den Namen der einreichenden
Partei und sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch
diese, bei anderen Wahlkreis-
vorschlägen (§ 22 Abs. 3
ThürLWG) dessen Kennwort.

Der Wahlkreisvorschlag darf nur den
Namen eines Bewerbers enthalten.
Jeder Bewerber kann nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem Wahl-
kreisvorschlag genannt werden.

Wahlkreisvorschläge von Parteien
müssen den Namen der eingereichten
Partei und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese,
andere Wahlkreisvorschläge ein
Kennwort enthalten.

Als Bewerber kann nur vorgeschlagen
werden, wer seine Zustimmung hierzu
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung
ist unwiderruflich.

Wahlkreisvorschläge von Parteien
müssen von mindestens drei Mitglie-
dern des Vorstandes des Landesver-
bandes sowie dem Vorsitzenden oder
seinem Stellvertreter persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.

Hat eine Partei im Land keinen Lan-
desverband oder keine einheitliche
Landesorganisation, so ist der Wahl-
kreisvorschlag von den Vorständen der
nächstniedrigeren Gebietsverbände (§
7 Abs. 2 des Parteiengesetzes), in de-
ren Bereich der Wahlkreis liegt, per-
sönlich und handschriftlich zu unter-
zeichnen.
Die Unterschriften des eingereichten
Vorstandes genügen, wenn er inner-
halb der Einreichungsfrist nachweist,
dass dem Landeswahlleiter eine
schriftliche, dem § 32 Abs. 2 Satz 1
ThürLWO entsprechende Vollmacht
der anderen beteiligten Vorstände vor-
liegt.
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Eine Partei kann gemäß § 20 Abs. 5
ThürLWG in jedem Wahlkreis nur ei-
nen Wahlkreisvorschlag einreichen.

Wahlkreisvorschläge von Parteien, die
im Deutschen Bundestag oder einem
Landtag seit deren letzter Wahl nicht
auf Grund eigener Wahlvorschläge
ununterbrochen vertreten waren, müs-
sen außerdem von mindestens 250
Wahlberechtigten des Wahlkreises
persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. Die Wahlberechtigung
der Unterzeichner eines Wahlvor-
schlages muss zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein und ist bei
Einreichung des Wahlkreisvorschlages
nachzuweisen.

Andere Wahlkreisvorschläge müssen
gemäß § 22 Abs. 3 ThürLWG ebenfalls
von mindestens 250 Wahlberechtigten
(§ 13 ThürLWG) des Wahlkreises ei-
genhändig unterzeichnet sein. So sind
die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten
sind, auf amtlichen Formblättern, die
vom Kreiswahlleiter auf Anforderung
kostenfrei geliefert werden, zu erbrin-
gen. Bei der Anforderung sind Famili-
enname, Vornamen und Anschrift des
vorzuschlagenden Bewerbers anzuge-
ben. Als Bezeichnung des Trägers des
Wahlvorschlags sind außerdem bei
Parteien, deren Namen und, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwenden,
auch diese, bei anderen Wahlkreisvor-
schlägen deren Kennwort anzugeben.
Parteien haben ferner die Aufstellung
des Bewerbers in einer Mitglieder-
oder einer besonderen oder allgemei-
nen Vertreterversammlung nach § 23
ThürLWG zu bestätigen.

Die Wahlberechtigten (§ 13 ThürLWG),
die einen Wahlkreisvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem
Formblatt persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen; neben der Unter-
schrift sind Familienname, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift des Un-

terzeichners sowie der Tag der Unter-
zeichnung anzugeben.
Für jeden Unterzeichner ist auf dem
Formblatt oder gesondert eine Be-
scheinigung des Wahlrechts von der
Gemeindebehörde, bei der der Unter-
zeichner im Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, beizufügen. Gesonderte
Wahlrechtsbescheinigungen sind vom
Träger des Wahlvorschlags bei der
Einreichung des Wahlkreisvorschlags
mit den Unterstützungsunterschriften
zu verbinden.
Die Bescheinigungen des Wahlrechts
der Unterzeichner müssen bei Einrei-
chung des Wahlkreisvorschlags vorlie-
gen; sie können nach Ende der Einrei-
chungsfrist nicht nachgereicht werden.

Ein Wahlberechtigter darf nur einen
Wahlkreisvorschlag unterzeichnen; hat
jemand mehrere Wahlkreisvorschläge
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift
auf allen Wahlkreisvorschlägen ungül-
tig.

Wahlkreisvorschläge von Parteien
dürfen erst nach Aufstellung des Be-
werbers durch eine Mitglieder-  oder
Vertreterversammlung unterzeichnet
werden; vorher geleistete Unterschrif-
ten sind ungültig.

2.
Aufstellung von Parteibewerbern

Als Bewerber einer Partei kann in ei-
nem Wahlkreisvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitgliederver-
sammlung zur Wahl eines Wahlkreis-
bewerbers oder in einer besonderen
oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung hierzu gewählt worden ist.
Mitgliederversammlung zur Wahl eines
Wahlkreisbewerbers ist eine Ver-
sammlung, der im Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im Wahlkreis wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei. Be-
sondere Vertreterversammlung ist eine
Versammlung der von einer derartigen
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Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte
gewählten Vertreter.
Allgemeine Vertreterversammlung ist
eine nach der Satzung der Partei (§ 6
des Parteiengesetzes) allgemein für
bevorstehende Wahlen von einer der-
artigen Mitgliederversammlung aus
ihrer Mitte bestimmten Versammlung.

Die Bewerber für die Wahlkreise Nr. 39
und 40 können gemäß § 23 Abs. 2
ThürLWG auch in einer gemeinsamen
Mitglieder- oder Vertreterversammlung
gewählt werden.

Die Wahlen für die Vertreterversamm-
lung dürfen frühestens am 01. April
2002 stattgefunden haben. Die Wahlen
der Bewerber sind seit dem 01. Januar
2003 möglich.

Die Bewerber und die Vertreter werden
in geheimer Abstimmung mit Stimm-
zetteln gewählt.
Das Ergebnis der Bewerberwahl ist
endgültig, es sei denn, dass eine in der
Parteisatzung hierfür vorgesehene
Stelle hiergegen Einspruch erhebt. Auf
einen solchen Einspruch ist die Ab-
stimmung zu wiederholen; ihr Ergebnis
ist endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Vertre-
ter für die Vertreterversammlung, über
die Einberufung und Beschlussfähig-
keit der Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung sowie über das Verfahren
für die Wahl des Bewerbers regeln die
Parteien durch ihre Satzung.

Eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Wahl des Bewerbers mit An-
gaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl
der erschienenen Mitglieder und Er-
gebnis der Abstimmung ist mit dem
Wahlkreisvorschlag einzureichen.
Hierbei haben die Leiter der Ver-
sammlung und zwei von dieser be-
stimmte Teilnehmer gegenüber dem
Kreiswahlleiter an Eides statt zu versi-

chern, dass die Wahl der Bewerber in
geheimer Abstimmung erfolgt ist; der
Kreiswahlleiter gilt als Behörde im Sin-
ne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3.
Vertrauenspersonen

In jedem Wahlkreisvorschlag sollen die
Vertrauenspersonen und eine stellver-
tretende Vertrauensperson bezeichnet
werden. Fehlt diese Bezeichnung, so
gilt die Person, die als erste unter-
zeichnet hat, als Vertrauensperson und
diejenige, die als zweite unterzeichnet
hat, als stellvertretende Vertrauen-
sperson.

Der Wahlkreisvorschlag soll ferner
Namen und Anschriften der Vertrauen-
sperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

4.
Dem Wahlkreisvorschlag sind beizufü-
gen:

2.1 Die Erklärung des vorgeschlage-
nen Bewerbers nach dem Muster
der Anlage 12 zur ThürLWO, dass
er  seiner Aufstellung zustimmt und
für keinen anderen Wahlkreis sei-
ne Zustimmung zur Benennung als
Bewerber gegeben hat,

2.2 eine Bescheinigung der zuständi-
gen Gemeinde nach dem Muster
der Anlage 13 zur ThürLWO, dass
der vorgeschlagene Bewerber
wählbar ist,

2.3 bei Wahlkreisvorschlägen von
Parteien eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung, in der der Be-
werber aufgestellt worden ist, im
Falle eines Einspruchs nach § 23
Abs. 4 ThürLWG auch eine Aus-
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fertigung der Niederschrift über die
wiederholte Abstimmung, mit der
nach § 23 Abs. 6 ThürLWG vorge-
schriebenen Versicherungen an
Eides statt; die Niederschrift soll
nach dem Muster der Anlage 15
zur ThürLWO abgegeben werden,

2.4 die erforderliche Zahl von Unter-
stützungsunterschriften nebst Be-
scheinigungen des Wahlrechts der
Unterzeichner nach dem Muster
der Anlage 11 ThürLWO, sofern
der Wahlkreisvorschlag von min-
destens 250 Wahlberechtigten des
Wahlkreises unterzeichnet sein
muss.

Die Vordrucke für den Wahlkreisvor-
schlag und die Anlagen werden auf
Anforderung vom Kreiswahlleiter ko-
stenfrei geliefert.

Greiz, den 10. Februar 2004

Vogel
Kreiswahlleiter

Die Landkreiswahlleiterin für die
Wahl der Kreistagsmitglieder des
Landkreises Greiz am 27. Juni 2004
gibt bekannt:

Öffentliche Bekanntma-
chung der Aufforderung

zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für die Wahl

der Kreistagsmitglieder im
Landkreis Greiz

Gemäß § 17 Abs. 1 in Verbindung
mit § 27 Abs. 3 Thüringer Kommu-
nalwahlgesetz (ThürKWG) fordere
ich zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl der Kreis-
tagsmitglieder im Landkreis Greiz
am 27. Juni 2004 auf.

1.
Im Landkreis Greiz sind am 27. Juni
2004  50 Kreistagsmitglieder zu
wählen.
Zum Kreistagsmitglied sind Personen,
die die Staatsangehörigkeit eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen, unter denselben
Bedingungen wahlberechtigt und
wählbar wie Deutsche (§§ 1 Abs. 2, 27
Abs. 3 Thüringer Kommunalwahlge-
setz - ThürKWG  -, §§ 1, 54 Abs. 1
Thüringer Kommunalwahlordnung -
ThürKWO -).

Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on sind neben der Bundesrepublik
Deutschland z.Zt.:
Belgien, Dänemark, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lu-
xemburg, Niederlande, Österreich,
Portugal, Schweden, Spanien, Verei-
nigtes Königreich von Großbritannien
und Nordirland.
Nach Inkrafttreten des Beitrittsvertra-
ges und dessen Ratifizierung in den
Beitrittsländern und Mitgliedstaaten
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treten zum 1. Mai 2004 folgende Län-
der bei: Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn, Zy-
pern.

Zum Kreistagsmitglied sind nur Wahl-
berechtigte im Sinne der §§ 1, 2, 27
Abs. 3 ThürKWG wählbar. Deutsche
und Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union besitzen, sind
wahlberechtigt, wenn sie am Tag der
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit
mindestens drei Monaten ihren Auf-
enthalt im Landkreis haben; der Auf-
enthalt wird vermutet, wenn die Person
in einer Gemeinde des Landkreises
gemeldet ist. Bei mehreren Wohnun-
gen ist die Hauptwohnung im Sinne
des Melderechts maßgebend (§§ 1
Abs. 1, 12 Abs. 1, 27 Abs. 3
ThürKWG).

Nicht wählbar ist, wer infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeit-
punkt der Wahl wegen einer vorsätzli-
chen Straftat in Strafhaft oder in Siche-
rungsverwahrung befindet.

1.1.
Für die Wahl der Kreistagsmitglieder
können Wahlvorschläge von Parteien
im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes oder von Wählergruppen auf-
gestellt werden.

Jede Partei oder jede Wählergruppe
kann nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen. Ein Wahlvorschlag darf höch-
stens 50 Bewerber enthalten. Die Be-
werber sind in erkennbarer Reihenfol-
ge unter Angabe ihres Namens und
Vornamens sowie ihres Geburtsda-
tums, ihres Berufs und ihrer Anschrift
im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder

Bewerber darf nur in einem Wahlvor-
schlag aufgestellt werden; er muss
hierzu seine Zustimmung schriftlich
erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss
den Namen der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen;
dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn
das zur deutlichen Unterscheidung der
Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die
Namen sämtlicher daran beteiligter
Parteien oder Wählergruppen tragen.
Alle Wahlvorschläge müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten
tragen, die nicht Bewerber des Wahl-
vorschlags sind.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Be-
auftragter und ein Stellvertreter zu be-
zeichnen. Der Beauftragte und sein
Stellvertreter müssen wahlberechtigt
sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt
der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als
sein Stellvertreter. Ist nur ein Beauf-
tragter und nicht auch sein Stellvertre-
ter bezeichnet, dann ist der erste Un-
terzeichner des Wahlvorschlags der
Stellvertreter. Soweit im Thüringer
Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte
und bei seiner Verhinderung sein Stell-
vertreter berechtigt, verbindliche Erklä-
rungen zum Wahlvorschlag abzugeben
und entgegenzunehmen. Im Zweifels-
fall gilt die Erklärung des Beauftragten.
Der Beauftragte und sein Stellvertreter
können durch schriftliche Erklärung der
Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Landkreis-
wahlleiter abberufen und durch andere
ersetzt werden.

1.2.
Der Wahlvorschlag der Partei
oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur
Thüringer Kommunalwahlord-
nung (ThürKWO) enthalten:
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a) das Kennwort der einreichenden
Partei oder Wählergruppe,

b) Namen, Vornamen, Geburtsda-
tums, Beruf und Anschrift der
Bewerber unter Angabe ihrer
Reihenfolge im Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftra-
gen und seines Stellvertreters,

d) die Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten unter Angabe
ihres Vor- und Nachnamens,
ihres Geburtsdatums und ihrer
Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlage
beizufügen:

a) die Erklärung der Bewerber
nach dem Muster der Anlage 6
zur ThürKWO, dass sie nicht für
dieselbe Wahl in einem anderen
Wahlvorschlag als Bewerber
aufgestellt sind und dass sie ih-
rer Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Nieder-
schrift nach § 15 Abs. 2 Satz 1
ThürKWG über die nach § 15
Abs. 1 ThürKWG von der Partei
oder Wählergruppe durchzufüh-
rende Versammlung,

c) drei Versicherungen an Eides
Statt vom Versammlungsleiter
und zwei weiteren Teilnehmern
der Versammlung nach § 15
Abs. 2 Satz 2 ThürKWG,

d) Bescheinigungen der Gemeinde
über die Wählbarkeit der Be-
werber und die Wahlberechti-
gung der Unterzeichner des
Wahlvorschlags (Beauftragten,
seines Stellvertreters, 10 Unter-
stützungsunterschriften für den
Wahlvorschlag) nach dem Mu-
ster der Anlagen 24 und 25 zur
ThürKWO.

 (Siehe §§ 17 Nr.1 und 2, 18 Abs. 1
und 2 sowie § 54 Abs. 1 Satz 1 und 2
ThürKWO; §§ 12, 14 Abs. 1 bis 4, 16
sowie 27 Abs. 3 ThürKWG.)

2.
Alle von einer Partei oder einer
Wählergruppe aufgestellten Bewerber
müssen in einer zu diesem Zweck ein-
berufenen Versammlung von den
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe in geheimer
Abstimmung gewählt werden. Die Be-
werber können auch durch eine Ver-
sammlung von Delegierten, die von
den wahlberechtigten Mitgliedern einer
Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen einer Wählergruppe aus der
Mitte einer vorgenannten Mitglieder-
versammlung zu diesem Zweck ge-
wählt sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden. Eine Ausfertigung der
Niederschrift über die Wahl der Be-
werber und die Festlegung ihrer Rei-
henfolge im Wahlvorschlag, Ort und
Zeit der Versammlung, die Form der
Einladung sowie die Zahl der Anwe-
senden ist mit dem Wahlvorschlag ein-
zureichen. Hierbei haben der Ver-
sammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegen-
über dem Landkreiswahlleiter an Eides
statt zu versichern, dass die Wahl so-
wie die Festlegung der Reihenfolge in
geheimer Abstimmung erfolgt ist. Der
Landkreiswahlleiter ist zur Abnahme
einer solchen Versicherung an Eides
statt zuständig; er gilt insoweit als zu-
ständige Behörde im Sinne des § 156
des Strafgesetzbuches.
(Siehe §§ 17 Nr. 3, 54 Abs. 1 Satz 1
ThürKWO; §§ 15, 27 Abs. 3
ThürKWG.)

3.
Wahlvorschläge von Parteien und
Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bun-
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destag, im Landtag oder im Kreistag
vertreten sind, müssen neben den
Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen
hat, zusätzlich von viermal soviel
Wahlberechtigten unterstützt werden,
wie Kreistagsmitglieder zu wählen sind
(insgesamt 200 Unterschriften).

3.1.
Die Wahlberechtigten haben sich dazu
persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Land-
kreiswahlleiter beim Landratsamt bis
zum 24. Mai 2004 ausgelegten Liste
unter Angabe ihres Vor- und Nachna-
mens, ihrer Anschrift und ihres Ge-
burtsdatums einzutragen. Die Liste zur
Leistung von Unterstützungsunter-
schriften wird vom Landkreiswahlleiter
mit dem Wahlvorschlag verbunden und
unverzüglich nach Einreichung des
Wahlvorschlags während der üblichen
Dienstzeiten des Landratsamtes Greiz
von

Montag        09.00 Uhr  -  12.00 Uhr,
                    13.00 Uhr  -  15.00 Uhr
Dienstag      09.00 Uhr  -  12.00 Uhr,
                    13.00 Uhr  -  16.00 Uhr
Mittwoch      09.00 Uhr  -  12.00 Uhr,
                    13.00 Uhr  -  15.00 Uhr
Donnerstag  09.00 Uhr  -  12.00 Uhr,
                    13.00 Uhr  -  18.00 Uhr
Freitag         09.00 Uhr  -  12.30 Uhr

im Hauptgebäude, Dr.-Rathenau-Platz
11 (Eingang über Weberstr. 1),
Zimmer 107, ausgelegt.
Der Landkreiswahlleiter legt die Liste
zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften außerdem im Benehmen mit
den Gemeindewahlleitern innerhalb
des Landkreises auch bei allen Ge-
meinden (Verwaltungsgemeinschaf-
ten/erfüllenden Gemeinden) unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvor-
schlags aus.

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit
oder ihres körperlichen Zustands ver-
hindert sind, Unterstützungsunter-
schriften beim Landratsamt oder bei
der Gemeinde (Verwaltungsgemein-
schaft/erfüllende Gemeinde) zu leisten,
können auf Antrag Unterstützungsun-
terschriften auch vor einem Beauf-
tragten des Landratsamtes oder der
Gemeinde leisten.
Unterstützungsunterschriften dürfen
nicht von den Bewerbern des Wahlvor-
schlags geleistet werden. Ein Wahlbe-
rechtigter darf für jede Wahl nur einen
Wahlvorschlag unterzeichnen oder
durch Leistung einer Unterstützungs-
unterschrift unterstützen; hat ein Wahl-
berechtigter mehrere Wahlvorschläge
für dieselbe Wahl unterzeichnet oder
unterstützt, so ist seine Unterschrift
ungültig. Geleistete Unterschriften
können nicht zurückgezogen werden.
Bei der Leistung von Unterstützungs-
unterschriften sind Bescheinigungen
der Gemeinde über die Wahlberechti-
gung des Unterzeichners nach dem
Muster der Anlage 25 zur ThürKWO
vorzulegen, es sei denn, dass die Un-
terstützungsunterschrift vom Wahlbe-
rechtigten bei seiner Gemeinde gelei-
stet wird.

3.2.
Unterstützungsunterschriften sind nicht
erforderlich, wenn ein Wahlvorschlag
eingereicht wird, der von einer Partei
oder Wählergruppe mit aufgestellt ist,
die aufgrund eines eigenen Wahlvor-
schlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Landtag
oder im Kreistag vertreten ist und wenn
der Name dieser Partei oder Wähler-
gruppe mit deren schriftlicher Zustim-
mung im Kennwort enthalten ist.
Unterstützungsunterschriften sind stets
erforderlich, wenn eine Partei oder
Wählergruppe mit einem geänderten
oder neuen Namen einen Wahlvor-
schlag einreicht, es sei denn, dass die
Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 3
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ThürKWG) bereits Bewerber oder Un-
terzeichner des früheren Wahlvor-
schlags war.

 (Siehe §§ 17 Nr. 4, 18 Abs. 4, 20, 54
Abs. 1 Satz 1, 3 und 4 ThürKWO; §§
14 Abs. 5 und 6, 27 Abs. 3 ThürKWG.)

4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen
ist zulässig (Listenverbindung). Sie
muss spätestens am 24. Mai 2004,
18.00 Uhr, durch übereinstimmende
Erklärung der Beauftragten der Wahl-
vorschläge gegenüber dem Land-
kreiswahlleiter erfolgen. Dieser Erklä-
rung ist die schriftliche Zustimmung der
Mehrheit der Unterzeichner der einzel-
nen Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz
3 ThürKWG) beizufügen.
(Siehe § 17 Nr. 5 ThürKWO; § 17 Abs.
3 ThürKWG.)

5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühe-
stens nach der Bekanntmachung
der Aufforderung zur Einreichung
von Wahlvorschlägen eingereicht
werden. Sie müssen spätestens am
14. Mai 2004 bis 18.00 Uhr einge-
reicht sein.
Die Wahlvorschläge sind beim Land-
kreiswahlleiter im Landratsamt Greiz -
Hauptgebäude, Dr.-Rathenau-Platz 11
(Eingang und Posteinwurf über We-
berstr. 1), Zimmer 107 einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können
nur bis zum 14. Mai 2004 bis 18.00
Uhr durch gemeinsame schriftliche
Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlags und der Mehrheit der übri-
gen Unterzeichner des Wahlvorschlags
zurückgenommen werden. Die Erklä-
rung von Listenverbindungen muss
unter den oben genannten Vorausset-
zungen ebenfalls gegenüber dem
Landkreiswahlleiter erfolgen.
 (Siehe §§ 17 Nr. 6, 54 Abs. 1 Satz 1
ThürKWO; §§ 17 Abs. 1 Satz 2 und 3
sowie Abs. 3, 27 Abs. 3 ThürKWG.)

6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt
kein Wahlvorschlag eingereicht, so
findet Mehrheitswahl statt, d.h. die
Wahl wird ohne Bindung an etwaige
vorgeschlagene Bewerber und ohne
das Recht der Stimmenhäufung auf
einen Bewerber durchgeführt. Der
Wähler hat in diesem Fall so viele
Stimmen, wie Kreistagsmitglieder zu
wählen sind.
 (Siehe §§ 17 Nr. 7, 54 Abs. 1 Satz 1
ThürKWO; §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 2,
27 Abs. 3 ThürKWG.)

7.
Die eingereichten Wahlvorschläge
werden vom Landkreiswahlleiter un-
verzüglich auf Mängel überprüft und
die Beauftragten aufgefordert, festge-
stellte Mängel zu beseitigen. Mängel
der Wahlvorschläge müssen späte-
stens bis 24. Mai 2004, 18.00 Uhr, be-
hoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt
sind auch noch Änderungen der Wahl-
vorschläge insoweit zulässig, als sie
infolge Wegfalls von Bewerbern durch
Tod oder nachträglichen Wählbarkeits-
verlust veranlasst sind; für die Benen-
nung neuer Bewerber muss in diesem
Fall das nach § 15 ThürKWG vorge-
schriebene Verfahren nicht eingehalten
werden.
Am 25. Mai 2004 tritt der Landkreis-
wahlausschuss zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahl-
vorschläge und Erklärungen zu Listen-
verbindungen den durch das Thüringer
Kommunalwahlgesetz und die Thürin-
ger Kommunalwahlordnung gestellten
Anforderungen entsprechen und als
gültig zugelassen sind.

Greiz, den 10. Februar 2004

Martina Schweinsburg
Landkreiswahlleiterin
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Öffentliche Bekanntmachung
Auslegungsverfahren bei der unteren Wasserbehörde

Entsprechend § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG), BGBl. Teil I 1993, S.
2192, in Verbindung mit § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-
DV), BGBl. Teil I 1994, S. 3900, erfolgt nachstehende Bekanntmachung:

Durch den Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße
Elster Greiz (TAWEG), An der Goldenen Aue 10, 07973 Greiz, wurde Antrag (Ergän-
zung) auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9 Abs. 4
GBBerG zum Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für wasserwirt-
schaftliche Anlagen (Trink- und Abwasserleitungen/Schachtbauwerke) gestellt.

Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke werden auf ihr Wider-
spruchsrecht gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der SachenR-DV hingewiesen.

Die wasserwirtschaftlichen Anlagen befinden sich auf den nachfolgend genannten
Fluren und Flurstücken in der

Gemeinde Greiz, Gemarkung Moschwitz

Trinkwasserleitungen
Grundbuch Blatt-Nr.           Flur     Flurstücks-Nr.

170 12 452/6
452/7

183 12 452/2
293 12 452/8

   
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser
Bekanntmachung an in den Diensträumen der unteren Wasserbehörde Greiz,  Dr.-
Scheube-Str. 6, 07973 Greiz, einsehen.

Das Landratsamt Greiz erteilt die Leitungs- und Anlagenbescheinigung nach Ablauf
der Auslegungsfrist gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5
SachenR-DV vom 20.12.1994.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 bestehenden wasserwirtschaftli-
chen Anlagen einschließlich der dazugehörigen Anlagen (Schachtbauwerke, Steuer-
kabel...) entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienst-
barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen
Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht
damit begründet werden, dass kein Einvernehmen mit der Belastung des Grundbu-
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ches erteilt wird. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die
von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist.
Dies bedeutet, dass ein
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer
Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen.

Der Widerspruch kann beim Landratsamt Greiz in Greiz, Zeulenroda oder Gera
schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.

Des Weiteren hat der Zweckverband TAWEG Antrag auf Änderung und Ergänzung
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gestellt bedingt durch Einsprüche der
Grundstückseigentümer in der Gemeinde Teichwolframsdorf, Gemarkung
Waltersdorf/Berga:

Grundbuch Blatt-Nr.           Flur     Flurstücks-Nr.
82 3 499/2
276 3 499/1

499/3

Auf Grund eines Datenübertragungsfehlers ergeben sich in der öffentlichen Be-
kanntmachung Auslegungsverfahren bei der unteren Wasserbehörde im Amtsblatt
für den Landkreis Greiz, Jahrgang 11, Nr. 1 vom 9.01.2004 Gemeinde Greiz, Gemar-
kung  Moschwitz, folgende Korrekturen:

Trink- und Abwasserleitungen
Grundbuch Blatt Nr. Flur Flurstücks-Nr.

27 8 259
30 4 131/2
51 2 217

51 7 231

238 7 230

8 273/2


